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Antrag auf Gewährung einer Landeszuwendung des 
Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport

im Rahmen des Landesprogramms „Sport integriert Hessen“ 2024

1. Antragsteller
Stadt/Gemeinde: Erbach

Anschrift: Neckarstraße 3 

Postleitzahl Ort: 64711 Erbach

Landkreis: Odenwald

Ansprechperson: Herr 

 Dennis Weyrich

Telefon: 0606264220

E-Mail-Adresse: dennis-weyrich@erbach.de

Bankverbindung
IBAN: DE75508635130001052470

weitere beteiligte Städte/Gemeinden
keine weitere Städte/Gemeinden 

2. Angaben zur Anzahl gemeldeter Regelleistungsberechtigte sowie Anzahl 
untergebrachter Geflüchtete in Erstaufnahmeeinrichtungen

a. Zum 31.08.2023 der Bundesagentur für Arbeit gemeldete Regelleistungsberechtigte 

nach dem Sozialgesetzbuch II in der Gemeinde: 

 972 Regelleistungsberechtigte 

b. Zum Antragszeitpunkt in der Gemeinde untergebrachte Geflüchtete in hessischen 

Erstaufnahmeeinrichtungen, deren Außenstellen und Notaufnahmeeinrichtungen: 

   0 Geflüchtete
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3. Angaben zum Sport-Coach
Wir benennen folgenden Sport-Coach (SC):

Name: Reimer, Benjamin

Anschrift: Tannenweg 14 A

64711 Erbach

Telefon: 016099500785

E-Mail: jugendarbeit@erbach.de

Der Coach ist zur Schulung angemeldet. Schulungsdatum: 26.04.2024.

Wir benennen folgenden Tandempartner (TPSC):

Name: Rutkowski, Mariusz

Anschrift: In den Steingärten 35 

64711 Erbach

Telefon: 017624380997

E-Mail: mariuszr9@googlemail.com

Der Coach ist zur Schulung angemeldet. Schulungsdatum: 26.04.2024.

4. Angaben zur beantragten Förderung
Wir beantragen:

Ja Die Regelförderung gemäß Ziffer 5.1 und 5.2 der Förderrichtlinie

Zusätzlich zur Regelförderung beantragen wir:

Ja Die Förderung der Aufwandsentschädigung für einen Sport-Coach mit 

persönlicher Zuwanderungsgeschichte im Rahmen eines Sport-Coach-

Tandems gemäß Ziffer 5.3.1 der Förderrichtlinie und/oder

Ja Die Förderung für Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen von 

Tandems sowie Kosten für Schulungsmaßnahmen gemäß Ziffer 5.3.2 der 

Förderrichtlinie

Entsprechend der Förderrichtlinie wird folgendes Bewilligungsvolumen beantragt:
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Regelförderung für 

Regelleistungsberechtigte
8.000,00 Euro

Regelförderung für 

Erstaufnahmeeinrichtungen
   0,00 Euro

Aufwandsentschädigung 

Sport-Coach-Tandem gemäß Ziffer 5.3.1 der 

Förderrichtlinie

3.000,00 Euro

Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen 

von Tandems sowie Kosten für Schulungsmaßnahmen 

gemäß Ziffer 5.3.2 der Förderrichtlinie

2.400,00 Euro

Gesamtsumme 13.400,00 Euro

Zusätzliche Fördermittel
Zur Förderung von Sportangeboten mit Geflüchteten, Menschen mit Migrationshintergrund 

sowie sozial benachteiligten Menschen wurden durch den Antragsteller weitere Fördermittel 

beantragt bei:

Nein Hessisches Ministerium für Soziales und Integration: „Förderung von 

Gemeinwesenarbeit in Stadtteilen und Quartieren mit besonderen sozialen 

und integrationspolitischen Herausforderungen.“

Nein Sonstige Förderungen

5. Erklärungen des Antragsstellers
Im Rahmen des Antragsprozesses über das Onlineportal wurde die Richtigkeit der 

vorgenannten Angaben versichert.

Durch Opt-In (ausdrückliches Zustimmungsverfahren) wurde im Antrag bestätigt, dass

1. der Absender des Antrags für die Gemeinde/Stadt befugt ist, den Antrag auf Förderung 

aus dem Programm „Sport integriert Hessen“ zu stellen und insoweit im Auftrag der 

beantragenden Gemeinde/Stadt handelt,

2. der Antrag mit dem Sport-Coach abgestimmt wurde,

3. die Mittel ausschließlich für die in der Förderrichtlinie vom 01.01.2022 aufgeführten 

Verwendungszwecke verwandt werden,
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4. die Gemeinde/Stadt an die Sportjugend Hessen pro Bewilligungsjahr eine einmalige 

pauschale Zahlung in Höhe von 250 Euro entrichtet. Der Betrag kann aus der 

Bewilligungssummer beglichen werden.

Einwilligung elektronische Bescheidung: Ja




